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ERGÄNZENDE KINDERTAGES-
PFLEGE BEI BESONDEREN 
ARBEITSZEITEN
Ihre Beschäftigten arbeiten am frühen Morgen, 
Abend oder Wochenende? Sie benötigen für  
ihr Kind deshalb eine zusätzliche Betreuung,  
wenn die Kita, die Kindertagespflegestelle  
oder die ergänzende Förderung und Betreuung 
an Grundschulen (eFöB) endet?

Dann können Ihre Beschäftigten ihr Kind  
in dieser Zeit von einer geeigneten Person 
ergänzend betreuen lassen.

MoKiS unterstützt Unternehmen 
und Beschäftigte mit Kindern

Der Mobile Kinderbetreuungsservice (MoKiS) 
ist für Sie da:

• Hilfe für Familien beim Finden einer
qualifizierten Betreuungsperson, die zum
Kind und Bedarf der Eltern passt

• individuelle Beratung und Information –
gern auch als Informationsveranstaltung
an Ihrem Berliner Standort

• enge Kooperation mit den Berliner
Jugendämtern und Beratung zum
Betreuungsvertrag und Vertragsabschluss

• Bereitstellung von Informationsmaterial
für Ihre Beschäftigten

-> www.mokis.berlin



Vorteile  
für Ihr Unternehmen

• �Familienfreundliche Unternehmen sind attraktive
Arbeitgeber. Indem Sie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf unterstützen, gewinnen Sie
Mitarbeitende und können sie langfristig binden.

• �Ihre Beschäftigten, insbesondere die Allein
erziehenden, können sich ganz auf ihren Beruf
konzentrieren, wenn sie ihre Kinder gut
versorgt wissen.

Betreuungszeiten und 
Betreuungsort

Die ergänzende Kinderbetreuung erfolgt zu  
den Arbeitszeiten der Mitarbeitenden und  
außerhalb der Öffnungszeiten von Kita,  
Kindertagespflege oder ergänzender Förderung 
und Betreuung (eFöB) an der Grundschule:

• �früh morgens (vor Beginn der Regelbetreuung),

• �nachmittags oder abends
(nach der Regelbetreuung),

• �nachts,

• �am Wochenende,

• �an Feiertagen.

Die Betreuung findet in einem festgelegten Setting 
bei den Beschäftigten zu Hause, im Haushalt  
der Betreuungsperson oder in einem geschützten  
Rahmen am Arbeitsort statt.



Antrag auf ergänzende 
Kindertagespflege

Sobald Ihre Beschäftigten eine geeignete  
Betreuungsperson gefunden haben, beantragen 
sie die ergänzende Kindertagespflege beim  
Jugendamt in ihrem Berliner Wohnbezirk.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

• Das Kind wird in einer Kita oder Kindertagespflege-
stelle betreut oder nimmt in der Schule an der
ergänzenden Förderung und Betreuung (eFöB) teil.

• Die Arbeitszeit und die Wegezeiten überschreiten
die Öffnungszeiten der besuchten Einrichtung des
Kindes regelmäßig um mindestens eine Stunde.

• Die Beschäftigten sind in Ausbildung oder
berufstätig.

• Ist der Bedarf vom Jugendamt geprüft und
bestätigt, wird ein Betreuungsvertrag geschlossen.
Darin steht, wie viele Stunden im Monat das Kind
ergänzend betreut werden kann.

• Alle sechs Monate müssen die Beschäftigten dem
Jugendamt den weiteren Bedarf nachweisen.

Kosten  
für die Betreuung

Die ergänzende Kinderbetreuung ist für Eltern  
von Kita- und Grundschulkindern (Klasse 1 bis 3) 
kostenfrei. Danach beteiligen sich die Eltern  
je nach Betreuungsumfang und Einkommen  
geringfügig an den Kosten.



Was Sie als Arbeitgeber tun können

• Informieren Sie Ihre Beschäftigten
über das Angebot der ergänzenden
Kindertagespflege.

• Verweisen Sie interessierte Mitarbeitende
an den Mobilen Kinderbetreuungsservice
(MoKiS). Er berät, informiert und vermittelt
entweder eine geeignete Betreuungsperson
oder organisiert die Überprüfung und
Qualifizierung der Person, die sich die
Eltern für die Betreuung ihrer Kinder
wünschen.

• Stellen Sie den Beschäftigten, die
die ergänzende Kindertagespflege
beantragen wollen, die nötigen
Unterlagen aus, etwa einen Nachweis
über ihre Arbeitszeiten.

• Falls die ergänzende Kinderbetreuung
für einige Beschäftigte oder Auszubildende
mit Kindern nicht das geeignete Modell ist,
um Familie und Beruf zu vereinbaren,
unterstützen Sie sie dabei, alternative
Lösungen zu finden.



MoKiS – Mobiler Kinderbetreuungsservice
Stresemannstraße 78
10963 Berlin
Telefon (030) 26103120  
info@mokis.berlin 
-> www.mokis.berlin

-> �Das Faltblatt ist erhältlich im Infopunkt der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
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